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LIQUIDITÄTSSICHERUNG IN KRISENZEITEN 

In der aktuellen Krise rückt bei vielen Betrieben ein Thema ganz besonders in den Fokus: die Liquidität, 

bzw. die Fähigkeit eines Unternehmens seinen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen. 

Obwohl Land, Staat und EU, samt deren Zentralbanken derzeit alles daran setzen, Unternehmen einfachen, 

günstigen und ausreichenden Zugang zu Geldmitteln zu ermöglichen, drohen angesichts der fortlaufenden 

Krise nicht wenige Betriebe in eine finanzielle Schieflage zu geraten. Durch Liquiditätsengpässe auf 

Kundenseite steigt zudem das Risiko von verspäteten Zahlungen sowie Forderungsausfällen. 

Um dem vorzubeugen, gewinnt im Mittelstand eine besondere Methode an Bedeutung: nämlich die Nutzung 

von kurzfristigen Innenfinanzierungsquellen (engl. „Working Capital Management“).  

Was genau ist damit gemeint? 

Der Begriff umfasst verschiedene Methoden, die darauf abzielen, kurzfristig im Unternehmen „gebundene“ 

Zahlungsmittel freizusetzen. Hierfür gibt es diverse Ansätze und einige davon sind relativ unkompliziert und 

kurzfristig durchführbar, dazu zählen etwa: 

 Verhandlung längerer Zahlungsziele von den Lieferanten 

 Verhinderung unnötiger kurzfristiger Ausgaben 

 Identifikation und Reduktion von Überbeständen  

 Effizientes Forderungsmanagement, bzw. Mahnwesen 

In der mittleren bis langen Frist sind zudem ergänzende Maßnahmen sinnvoll, um die langfristige finanzielle 

Gesundheit sicherzustellen. Je weiter man dabei vorstößt, umso wichtiger ist es, strategisch dabei 

vorzugehen: tiefgreifenden Veränderungen sollte eine Analyse zu Grunde liegen, die Umsetzung sollte 

laufend beobachtet und auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.  

Viele Unternehmen schrecken hiervor zurück, da oftmals die Angst mitschwingt, dass zu viele Ressourcen 

dabei gebunden werden und von der eigentlichen Kerntätigkeit des Unternehmens ablenken. Dabei kann 

aber nur ein gesundes Unternehmen langfristig erfolgreich sein und die erzielten Vorteile können oft 

signifikant sein.  

Durch die Reduktion von unnötig gebundenen Vermögen und einem verbesserten Forderungsmanagement 

können Zinsen eingespart werden, gleichzeitig verbessert sich oft auch das Rating der Bank, was sich 

wiederum in günstigeren Konditionen wiederspiegelt. Wird zudem bei Neukunden die Bonität bereits vor 

Geschäftsanbahnung gründlich geprüft, vermindert man das Risiko, einem zahlungsunfähigen Kunden 

aufzusitzen.   

Dr. Thomas Hainz 
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SONDERMAßNAHMEN ZUGUNSTEN GASTGEWERBLICHER 

NAHVERSORGUNGSDIENSTE 

Im Herbst des vergangenen Jahres ist bekannt geworden, dass die Landesregierung Förderungen für 

bestimmte gastgewerbliche Betriebe beschlossen hat. Zentrales Anliegen der neuen Bestimmung ist es, das 

typische Dorfgasthaus bzw. die typische Dorfbar finanziell zu unterstützen, damit diese als wichtig 

angesehenen Infrastrukturen in einer Ortschaft bestehen bleiben bzw., falls schon nicht mehr vorhanden, 

wieder eröffnet werden.  

Mittlerweile scheint die Förderung auf der Homepage der Provinz bei den übrigen Förderungen im Bereich 

Tourismus auf (http://www.provinz.bz.it/de/dienstleistungen-a-z.asp?bnsv_svid=1037764). Neben einer 

kurzen Beschreibung der Förderung und dem Formular für das Beitragsgesuch finden sich auf der 

entsprechenden Seite auch die Richtlinien zur Förderung. Neben Klarstellungen lassen die Richtlinien aber 

auch Interpretationsspielraum zu und sorgen in einem Punkt sogar für ein erstaunliches Ergebnis.      

Im Folgenden werden die wichtigsten Eckpunkte der Förderung dargestellt: 

Welche Betriebe fallen unter die Förderung?  

 Begünstigte Unternehmen sind die so genannten gastgewerbliche Nahversorgungsbetriebe. Dabei 

handelt es sich zunächst einmal um Schankbetriebe (Bars, Cafés, Schenken, Pubs etc.), 

Speisebetriebe (Gasthäuser, Restaurants, Pizzerien, Bistros etc.) und gasthofähnliche 

Beherbergungsbetriebe (Garnis, Pensionen, Gasthöfe, Hotels, Residences etc.). Bei den 

letztgenannten Betrieben muss eine ganzjährige Verabreichung von Speisen und/oder Getränken 

gegeben sein, die sich nicht nur an Hausgäste, sondern an die Öffentlichkeit richtet. 

Welche Kriterien müssen die gastgewerblichen Nahversorgungsbetriebe erfüllen? 

 Ø jährliche Mehrwertsteuerumsatz in den letzten drei Jahren von maximal 200.000 Euro; bei 

gasthofähnlichen Beherbergungsbetrieben steigt Grenze auf maximal 300.000 Euro; 

 Einziger gastgewerblicher Betrieb in einer Ortschaft mit mindestens 100 Einwohnern;  

Bei der Einwohnerzahl wird auf die jeweilige Fraktion als kleinste Einheit abgestellt, sprich: Wenn 

eine Fraktion weniger als 100 Einwohner hat, kann ein dort angesiedelter Betrieb von vornherein nicht 

um die Förderung ansuchen.  

Der Begriff der Ortschaft ist allerdings wiederum nicht mit der Fraktion gleichzusetzen. Unter 

Ortschaft ist nach Auskunft des zuständigen Amtes eine zusammenhängende Siedlung zu sehen. In der 

Praxis wird dieser Punkt wohl zu einigen schwierigen Abgrenzungsfragen führen. 

http://www.provinz.bz.it/de/dienstleistungen-a-z.asp?bnsv_svid=1037764
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Wichtig: Betriebe, die nicht als gastgewerbliche Nahversorgungsbetriebe gelten, z.B. Hotels mit 

nicht öffentlich zugänglichen Bars, müssen bei der Betrachtung des Kriteriums, ob ein einziger 

Betrieb vorliegt oder nicht, unabhängig von ihrer Anzahl, nicht berücksichtigt werden. 

Sollte aber in einer Ortschaft ein gasthofähnlicher Betrieb eine weitere gastgewerbliche Tätigkeit 

ausüben, gibt es eine Ausnahmegenehmigung: Wenn der Betrieb die Speise- und Schanktätigkeit nur 

zeitweilig ausübt gilt dieser nicht als „zweiter Betrieb“; 

 Mindestöffnungszeit von 10 Stunden pro Tag; 

 Betriebe dürfen sich nicht in einer Immobilie einer öffentlichen Körperschaft befinden; 

Was wird gefördert? 

 Eröffnung des einzigen gastgewerblichen Nahversorgungsbetriebes; 

 Aufrechterhaltung des einzigen gastgewerblichen Nahversorgungsbetriebes; 

Wie hoch ist die Förderung? 

 Eröffnung des Betriebes: einmalige Förderung bis maximal 30.000,00 Euro; 

 Aufrechterhaltung eines Betriebes: jährliche Förderung bis maximal 12.000,00 Euro; Bei der 

Aufrechterhaltung ist zu beachten, dass hier nach einem bestimmten Punktesystem eine Rangordnung 

der ansuchenden Betriebe erstellt wird, die dann zum Einsatz kommt, wenn die zur Verfügung 

stehenden Mittel nicht ausreichen und entsprechend gekürzt werden müssen. 

 Unterschied Eröffnung/Aufrechterhaltung: Wenn der früher bestehende Betrieb seit mindestens einem 

Jahr geschlossen ist, dann Eröffnung, bei weniger als einem Jahr Aufrechterhaltung. 

 Die Förderung gilt als De-minimis Beihilfe. 

Wann können Anträge eingereicht werden?  

 Für Eröffnungen: bis 30. April oder 31. August eines jeden Jahres; 

 Für Aufrechterhaltungen: bis 30. April eines jeden Jahres. 

Welche Verpflichtungen/Sanktionen sind mit der Förderung verbunden? 

 Bei einer Förderung für Eröffnung eines gastgewerblichen Betriebes: Betrieb muss innerhalb eines 

Jahres ab Gewährung der Förderung eröffnet werden. 

 Gastgewerbliche Nahversorgungsdienst muss mindestens zwei Jahre lang gewährleistet sein: Bei 

Eröffnungen läuft Frist ab Tätigkeitsbeginn, bei Aufrechterhaltungen ab Gewährung der Förderung. 

 Wird die Zweijahresfrist nicht eingehalten, erfolgt die Rückzahlung in der Regel im Verhältnis zur 

Dauer der Nichteinhaltung. 
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 Bei Nichterfüllen bestimmter Voraussetzungen, wie z.B. der Nichterfüllung der beschriebenen 

Kriterien, ist eine Rückzahlung im Ausmaß von einem Drittel der Förderung vorgesehen. Das kann zur 

kuriosen Situation führen, dass ein Betrieb die Förderung anteilig zurückzahlen muss, obwohl er gar 

keinen Einfluss auf die Einhaltung der Kriterien hat, bspw. dann der Fall, wenn er nicht mehr der 

einzige gastgewerbliche Betrieb in der Ortschaft ist, weil ein anderer Betrieb aufgemacht hat 

 

Fazit 

Auch wenn die Bestimmungen auf den ersten Blick doch einschränkend und komplex erscheinen, kann es 

durchaus Situationen in Ortschaften geben, wo Betriebe die Kriterien erfüllen und Anspruch auf die 

Förderung haben. Da jede Ortschaft ihre Eigenheiten hat, muss jeder Fall jedenfals einzeln geprüft werden.  

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Sie mit Ihrem Betrieb die Kriterien erfüllen könnten, können Sie sich gerne 

an uns wenden. Wir helfen Ihnen beim Abklären der Förderfähigkeit und bei der Antragstellung. 

 

Mag. Dejan Pupovac 

 


